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Chorgemeinschaft Zusmarshausen e.V. 
 

Satzung 
                  

(N e u f a s s u n g 24.02.2016) 
mit den Ergänzungen durch den Vorstand in §§ 4 und 11 vom 03.06.2016 

 
 

(Alle Bezeichnungen betreffen sowohl die weibliche als auch die männliche Form.) 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "Chorgemeinschaft  Zusmarshausen" (nachfolgend  kurz 
"Verein" genannt). Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt 
danach den Zusatz „e. V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 86441 Zusmarshausen. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Zweck und Ziele des Vereins 

Der Verein dient der Förderung von Kunst und Kultur. Zweck des Vereins 
ist die Pflege des Chorgesanges. 
Zur Erreichung dieses Zieles hält der Chor regelmäßig Chorproben ab, 
veranstaltet Konzerte und nimmt an Freundschaftssingen, Chorwettbewer-
ben und weiteren musikalischen Veranstaltungen im In- und Ausland teil. 
Er stellt sich mit seinem Singen in den Dienst der Öffentlichkeit.   
In diesem Rahmen organisiert der Verein weitere Veranstaltungen wie z.B. 
Ausflüge und weitere zur Erreichung des Vereinszweckes geeignet er-
scheinende Maßnahmen. 
Die Chorgemeinschaft Zusmarshausen ist politisch und konfessionell nicht 
gebunden. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein ist selbstlos tätig, und verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Tätigkeit wird ohne Absicht auf Ge-
winnerzielung ausschließlich zum Zwecke der Bildung und Kunstpflege 
ausgeübt. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden.  

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

5. Die satzungsgemäß bestellten Amtsträger des Vereins (Vorstandsmit-
glieder) üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für die ehrenamtliche Tätigkeit 
kann eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt werden, die 
nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung unter 
Beachtung steuerlicher Grundsätze festgelegt werden kann 

 
 § 4 Mitgliedschaft 

1. Dem Verein gehören an 

 aktive Mitglieder,  

 passive Mitglieder, 

 fördernde Mitglieder, 

 Ehrenmitglieder./ Ehrenvorsitzende 
2. Aktive Mitglieder sind die Sänger sowie die Mitglieder des Vorstands 

nach § 10 dieser Satzung. 
3. Passive Mitglieder sind natürliche Personen,  
4. Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, die die 

Aufgaben des Vereins ideell und/ oder materiell fördern. 
5. Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzende können von der Vorstandschaft er-

nannt  werden, wenn 2 / 3 der anwesenden Vorstandsmitglieder dafür 
sind. Zum Ehrenmitglied / Ehrenvorsitzenden kann ernannt werden, wer 
sich um die Belange des Vereins in besonderer Weise verdient gemacht 
hat. 

6.  Mit dem Eintritt in den Verein anerkennt das Mitglied diese Satzung und 
die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbedingun-
gen (Beiträge, Ausbildungsgebühren etc. sowie ergänzende Verbands-
richtlinien). Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstand-
schaft, im Fall  der Ablehnung kann Berufung eingelegt werden, 
über welche die Mitgliederversammlung sodann beschließt. 

 
§ 5  Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet:  
a) durch Tod 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschluss 

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 
3. Mitglieder, die ihren Pflichten nicht nachkommen, oder durch ihr Verhal-

ten die Interessen oder das Ansehen des Vereins schädigen, können 
durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. Dem Mit-
glied ist zuvor mit einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zur Rechtferti-
gung gegenüber dem Vorstand zu gewähren. Ein ausgeschlossenes 
Mitglied kann gegen die Entscheidung des Vorstands Einspruch einle-
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gen, über den die nächste anstehende Mitgliederversammlung ent-
scheidet.  

4.  Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch gegen-
über dem Verein. Entrichtete Beiträge werden nicht zurückerstattet.  

 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Alle Mitglieder haben das Recht, nach den Bestimmungen dieser Satzung 

und bestehenden Ordnungen an Versammlungen und Veranstaltungen 

des Vereins teilzunehmen, Anträge zu stellen und sämtliche allgemein an-

gebotenen materiellen und ideellen Leistungen des Vereins in Anspruch zu 

nehmen, 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Aufgaben des Vereins nach-

haltig zu unterstützen und die Beschlüsse der Organe des Vereins durch-

zuführen, 

3. Alle aktiven Mitglieder sind aufgefordert, an den Chorproben teilzunehmen 

und sich an den musikalischen Veranstaltungen des Vereins zu beteiligen, 

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung festge-

legten finanziellen Beitragsleistungen zu erbringen, 

5. Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei.  

 
§ 7 Datenschutz  

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Da-
ten auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System 
gespeichert.  

2. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen 
über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbei-
tet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 
sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entge-
gensteht.  

3. Als Mitglied des Augsburger Sängerkreises ist der Verein verpflichtet, die 
Daten seiner Mitglieder an den Verband zu melden.  

4. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände 
gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem 
Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentli-
chung.  

5. Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand 
gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis.  
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6. Beim Austritt werden personenbezogene Daten des Mitglieds aus dem 
Mitgliederverzeichnis gelöscht. Sämtliche Daten des austretenden Mit-
glieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuerge-
setzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestä-
tigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. . 

 
§ 8  Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind    
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand  

 
§ 9  Die Mitgliederversammlung, 

Die Mitgliederversammlung ist mindestens alle zwei Jahre durch den Vor-
stand einzuberufen. Im Übrigen dann, wenn mindestens ein Drittel der Mit-
glieder dies beantragen. 
Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde einzuberufen.  
Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. Die  Mit-
gliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Vertreter 
geleitet. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst 
und durch den Schriftführer protokolliert. Zur Änderung der Satzung ist je-
doch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforder-
lich. 
 Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung, 

b) Entgegennahme von Berichten des Vorstands sowie der Kassenprüfer, 

c) Entgegennahme des  Berichtes des Chorleiters über die musikalische 

Entwicklung,  

d) Wahl des Vorstandes, 

e) Wahl von zwei Rechnungsprüfern auf die Dauer von vier Jahren,  

f) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes,  

g) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vor-

stands über einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Aus-

schluss,  

h) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 

i) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 

Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge 
sind acht Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet 
beim Vorstand einzureichen. 
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Abstimmungen und Wahlen sind offen durchzuführen. Eine geheime Ab-
stimmung hat dann zu erfolgen, wenn dies von einem Mitglied gegenüber 
dem Sitzungsleiter verlangt wird. 
Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Sit-
zungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

  
§ 10 Die Vorstandschaft 

Die Vorstandschaft besteht aus       
a)    dem geschäftsführenden Vorstand 
b)    dem Chorleiter 

Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an  
a)   der Vorsitzende,  
b)   der stellvertretende Vorsitzende, 
c)  der Schriftführer, 
d)  der Kassenverwalter, 
e) die Beisitzer 

Der Vorstand im Sinne des § 26BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und 
dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.  
Die Vorstandschaft wird auf vier Jahre gewählt mit Ausnahme des Chorlei-
ters, der durch die Vorstandschaft berufen wird. Sie bleibt jedoch solange 
im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der 
Wahlzeit aus, so übernimmt auf Beschluss der Vorstandschaft eines der 
übrigen Mitglieder die Geschäfte des Ausgeschiedenen bis zur satzungs-
gemäßen Neuwahl der Vorstandschaft.  
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vor-
sitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder mündlich 
einberufen werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglie-
der anwesend sind. 
Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom 
Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen. 
Die Vorstandsmitglieder, und Kassenprüfer üben ihr Amt ehrenamtlich aus.  
Die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufwendungser-
satzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

  
§ 11 Zuständigkeit des Vorstands  

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht 
durch diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind.  
Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Organisation der zur Erreichung der Vereinszwecke gem. § 2 erforder-

lichen Maßnahmen  
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b) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Ta-

gesordnung, 

c) Einberufung der Mitgliederversammlung, 

d) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

e) Verwaltung des Vereinsvermögens, 

f) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 

g) Beschlussfassung über Aufnahmeanträge sowie den Ausschluss 

von Vereinsmitgliedern. 

Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich.  

  
§ 12 Kassenführung  

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster 
Linie aus Beiträgen und Spenden aufgebracht. 
Der Kassenverwalter hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und 
eine Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von 
Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder – bei dessen Verhinde-
rung – des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 

  
§ 13 Kassenprüfung  

Die Kassenprüfer haben die Kassengeschäfte des Vereins nach Ablauf ei-
nes Kalenderjahres zu prüfen und hierfür einen Bericht abzugeben. Das 
Prüfungsrecht der Kassenprüfer erstreckt sich auf die Überprüfung eines 
ordentlichen Finanzgebarens, ordnungsgemäßer Kassenführung, Überprü-
fung des Belegwesens. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die rein rechneri-
sche Überprüfung, jedoch nicht auf die sachliche Fertigung von getätigten 
Ausgaben.  
Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses oder Beschluss der Mitgliederver-
sammlung kann auch außerhalb der jährlichen Prüfungstätigkeit eine wei-
tere Kassenprüfung aus begründetem Anlass vorgenommen werden.   

 
§ 14 Satzungsänderungen  

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder erfolgen. Der Vorstand ist verpflichtet, bei Einladungen zur Mitglie-
derversammlung die vorgesehenen Satzungsänderungen als besonderen 
Tagesordnungspunkt aufzuführen.  

 
§ 15 Auflösung des Vereins  

1. Der Verein wird aufgelöst, wenn sich dafür mindestens drei Viertel der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Hauptversammlung aus-

sprechen. 

2.  Zur Auflösung muss ein schriftlicher Antrag vorliegen. Dieser muss Ta-

gesordnungspunkt der Hauptversammlung sein. 
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3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung der musi-

kalischen/kulturellen Aufgaben zu verwenden hat.  

4. Für den Fall der Durchführung einer Auflösung sind die bisherigen ver-

tretungsberechtigten Vorstände die Liquidatoren, soweit die Mitglieder-

versammlung keine anderweitige Entscheidung trifft 

 
§ 16 In-Kraft-Treten  

Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom  
24. Februar 2016  verabschiedet und tritt mit der Eintragung im Vereinsre-
gister in Kraft. *)  

 
 
Datum:  24.02.2016  
 
 
Unterschriften:   

 
 
 
*)  Tag der Eintragung: 30.06.2016 
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